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WIE SUCHT MAN UM EINEN HEIMPLATZ AN? 

Abteilung Bildungsförderung 

Amt für Hochschulförderung 

www.provinz.bz.it/heime-studierende 

Das Land Südtirol bietet Studierenden mehr als 700 Plätze in insgesamt zwölf Studentenwohnheimen an. Die 

Gesuchstellung ist online und läuft über das Amt für Hochschulförderung, welches auch für die Zuweisung 

zuständig ist. 

Die Heimplätze werden nach Kriterien vergeben, die den Vorrang für die Wiederaufnahme in ein 

Studentenwohnheim vorsehen. Vorrang haben demnach Studienanfänger:innen. Die verbleibenden 

Heimplätze werden vor allem nach sozialen Kriterien vergeben. 

Die Online-Gesuchstellung ist über die digitale Identität wie SPID, CIE, EIDAS, CNS organsiert. 

Die Kosten der Unterbringung betragen monatlich 360,00 Euro im Einbettzimmer bzw. 270,00 Euro für 

einen Platz im Zweibettzimmer. 

 
WER HAT ANRECHT AUF EINEN HEIMPLATZ? 
 

➔ Studierende, die an einer Universität oder Fachhochschule in Südtirol studieren; 

➔ Studierende, welche die Regelstudienzeit im akademischen Jahr 2025/2026 nicht überschritten 

haben werden; 

➔ Studierende, welche den eigenen Wohnsitz mehr als 15 km vom Studienort entfernt haben; 
➔ Studienerfolg: innerhalb 12. Juli 2025 muss mindestens 70 % des für die Gewährung einer 

ordentlichen Studienbeihilfe erforderlichen Mindeststudienerfolgs erzielt worden sein: 

 

für das 1. Studienjahr (1./2. Semester) Inskriptionsbestätigung / Voreinschreibung 

für das 2. Studienjahr (3./4. Semester) 17 ECTS 

für das 3. Studienjahr (5./6. Semester) 56 ECTS 

für das 4. Studienjahr (7./8. Semester) 94 ECTS 

für das 5. Studienjahr (9./10. Semester) 126 ECTS 

 
 

 
 

http://www.provinz.bz.it/heime-studierende


Wichtige Informationen für Studierende in der Abschlussphase des Studiums: 

 
o Studierende, die sich noch in der Regelstudienzeit befinden und ihr Bachelorstudium 

innerhalb März 2026 abschließen werden, müssen das 3. Studienjahr angeben, 

Studierende, welche das Masterstudium abschließen, das 2. Studienjahr, und Studierende, 

welche einen 5-jährigen Studiengang abschließen, das 5. Studienjahr. 

o Für Studierende, die ihr Studium innerhalb März 2026 abschließen, ist der eventuell 

zugewiesene Heimplatz bis zu diesem Zeitpunkt garantiert. Auf jeden Fall kann, wenn nach 

dem Bachelorstudium unmittelbar anschließend mit dem Masterstudium am selben 

Studienort begonnen wird, der Heimplatz beibehalten werden. 

o Studierende, welche ihr Studium nicht innerhalb März 2026 abschließen, müssen dies dem 

Amt rechtzeitig und schriftlich mitteilen. 

 

 

 
WIE IST DIE GESUCHSTELLUNG ORGANISIERT? 

Die Online-Gesuchstellung wird über das myCivis Portal mit Zugang über SPID (Öffentliches System für die 

digitale Identität), die Elektronische Identitätskarte (CIE „carta d’identità elettronica“), die Systeme der 

digitalen europäischen Identität (eIDAS) oder alternativ über die aktivierte Bürger- bzw. Gesundheitskarte 

(CNS „Carta Nazionale dei Servizi“) organisiert. Detaillierte Informationen dazu siehe 

www.provinz.bz.it/heime-studierende. 

 

 
ICH BIN EINE AUSLÄNDISCHE STUDENTIN ODER EIN AUSLÄNDISCHER STUDENT: 

Studierende eines Staates außerhalb der EU, welche kein Anrecht auf einen SPID haben oder es zeitlich 

nicht schaffen, den SPID zu erstellen, können sich einen zertifizierten Account vom Amt für 

Hochschulförderung erstellen lassen. Aufgrund technischer Probleme mit einigen eIDAS-Systemen wird auch 

den ausländischen Studierenden aus EU-Ländern empfohlen, einen zertifizierten Account zu beantragen. 

 

 
BEANTRAGUNG EINES ZERTIFIZIERTEN ACCOUNTS: 

• Nach Terminvereinbarung persönlich im Amt für Hochschulförderung bei Vorlage eines 

o gültigen Ausweisdokuments sowie der 

o Inskriptionsbestätigung der Universität (Eigenerklärung), oder 

• Nach schriftlicher Terminanfrage (per E-Mail an die Amtsadresse 

hochschulfoerderung@provinz.bz.it) für einen online-Termin via Zoom (Bei Anfrage innerhalb 30. 

Mai 2025 wird die Erstellung des Accounts garantiert) mit folgenden Anlagen: 

o dem Formular, das vom Amt auf der Homepage zur Verfügung gestellt wird 

(unterschrieben und in allen Teilen ausgefüllt); 

o der Kopie eines gültigen Ausweisdokuments; 

o der Kopie der Inskriptionsbestätigung der Universität (Eigenerklärung, ab dem 2. 

Studienjahr) oder der Kopie der Bestätigungsmail der Bewerbung an der Universität 

(zukünftige Studienanfänger:innen). 

 

 

 

 

 

http://www.provinz.bz.it/heime-studierende
mailto:hochschulfoerderung@provinz.bz.it


WANN IST DER ANTRAG ZU STELLEN? 

 
➔ ANTRAG UM WIEDERAUFNAHME: 26. Mai (10:00 Uhr) – 6. Juni 2025 (12:00 Uhr) 

in das gleiche Studentenwohnheim, in dem man seit min. 3 Monaten wohnt; nur einmal möglich! 

ACHTUNG: Die Regelstudienzeit darf im akademischen Jahr 2025/2026 nicht überschritten 

werden! 

➔ ANTRAG UM NEUAUFNAHME: 23. Juni (10:00 Uhr) – 3. Juli 2025 (12:00 Uhr) 

(für das gesamte Studienjahr 2024/2025 oder für das 1. Semester bei Erasmus im 2. Semester) 

NUR für Studienanfänger:innen: Jene Studierende, bei denen die 1. Rate der Studiengebühren 

zum Zeitpunkt der Gesuchstellung bereits eingezahlt worden ist, haben Vorrang. 

WICHTIG: Der Zahlungsbeleg muss dem Gesuch nicht beigelegt oder hochgeladen werden! 

ACHTUNG: Die Regelstudienzeit darf im akademischen Jahr 2025/2026 nicht überschritten 

werden! 

 

➔ ANTRAG UM BERICHTIGUNG 

(nur Neuaufnahmen) 

03. Juli (12:00 Uhr) – 10. Juli 2025 (12:00 Uhr) 

 
 

 
WANN WERDEN DIE PLÄTZE ZUGEWIESEN? 

➔  Wiederaufnahmen: die Antragsteller:innen werden  ab Mitte Juli 2025 per E-Mail benachrichtigt. 

➔  Neuaufnahmen: die Antragsteller:innen werden ab Anfang August 2025 per E-Mail benachrichtigt. 

Wichtig: Die Ergebnisse sind auch über anonymisierte Rangordnungen ersichtlich; sie werden zu 

verschiedenen Zeitpunkten auf der Homepage des Amts veröffentlicht.  

 

 
WIE WERDEN DIE PLÄTZE ZUGEWIESEN? 

Vorrang bei der Zuweisung der Heimplätze haben Anträge um Wiederaufnahme. 

Anschließend werden die Heimplätze vorrangig an Studienanfänger:innen vergeben, sofern die 

Studiengebühren bei der Antragstellung um einen Heimplatz bereits eingezahlt wurden; diese Antrage werden 

zufällig sortiert. 

Die dann verbleibenden Heimplätze für die Neuaufnahmen ab dem 2. Studienjahr werden nach sozialen 

Kriterien vergeben: 

1. wenn ein oder beide Elternteile unmittelbar vor dem Zeitpunkt der Gesuchstellung mindestens drei 
Monate durchgehend in die Arbeitslosenlisten des zuständigen Arbeitsamtes eingetragen sind (1,5 
Punkte pro Elternteil); 
(Bescheinigung über den Status der Arbeitslosigkeit eines oder beider Elternteile) 
 

2. wenn die oder der Studierende Halb- oder Vollwaise ist (1,5 Punkte pro Elternteil); 
(Bescheinigung über den Waisenstatus eines oder beider Elternteile) 
 
 
 
 

 



 
3. wenn die oder der Studierende Familienmitglieder hat, die im akademischen Jahr 2024/2025, aus 

schulischen bzw. aus Studiengründen an mindestens 150 Tagen, außerhalb der Familie 
untergebracht sind (1 Punkt pro Familienmitglied); 

(Kopie des Mietvertrags am Studienort für jedes einzelne Familienmitglied) 

 
4. wenn der oder die Studierende eine Zivilinvalidität von mindestens 60% hat (1 Punkt von 60% - 

74% und 2 Punkte bei 75% -100%); 

(Bescheinigung über den Status der Invalidität) 

 
5. wenn der oder die Studierende unmittelbar und ununterbrochen vor dem Zeitpunkt der 

Gesuchstellung für mindestens 10 Monate einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und ein 
Einkommen von mindestens 11.000,00 Euro erzielt hat (1 Punkt). 
(Unterlagen (Arbeitsvertrag), welche den Status der Erwerbstätigkeit des Studierenden belegen) 

 

 
Im Antrag um einen Heimplatz müssen die sozialen Kriterien, falls sie zutreffen, durch Dokumente belegt 
und dem Antrag beigelegt bzw. hochgeladen werden. (EU-Bürger:innen können die Erklärungen zu Punkt 1 
und 2 auch mittels Ersatzerklärungen, welche als FAC-SIMILE auf der Homepage zur Verfügung stehen, 
belegen). 

 
Bei Punktegleichheit wird eine Rangordnung nach erzieltem Studienerfolg des laufenden akademischen 

Jahres erstellt. Es gilt der Studienerfolg, der bis zum 12. Juli 2025 erzielt wurde. Die Überprüfung erfolgt in 

Zusammenarbeit mit der jeweiligen Universität. Besteht dann immer noch Punktegleichheit, so werden die 

Anträge nach dem Zufallsprinzip geordnet. 

Wichtig: Die Studierenden können einen Antrag um einen Heimplatz einreichen, auch wenn keines der 
aufgezählten sozialen Kriterien vorliegt! 

 
Die Heimplätze werden zugeteilt, solange es verfügbare Plätze gibt. 

 
 

 
BEI FRAGEN: AN WEN KANN ICH MICH WENDEN? 

Direkt an das Amt für Hochschulförderung, Andreas-Hofer-Straße 18, 39100 Bozen, 

vorzugsweise per E-Mail: hochschulfoerderung@provinz.bz.it 

mailto:hochschulfoerderung@provinz.bz.it

